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ANFHAGEBEANTi.'IORTUNG 

betreffend die schriftliche Anfrage der 
Abgeordneten zum Nationalrat Dr.BLENK 
und Genossen, Nr. 754/J vom 25. ,Juli' 1972: 
"Behebung von Mängeln bei der Reservieru..1J.g 
von Schlafwagenplätzen". 

Zu obiger Anfrage erlaube ich mir, folgendes m.:n-;

zuteilen:-

Die Schwierigkeiten in der Platzbuchung beim "vlj.8ner 

Walzer" (Bettplätze ) UJ.'1.d "Transalpin !I (Si tzplät?2) 

seit Einführung des ele:.<-tronischen Ve:'fahrens bej 

den Schweizerischen Bundesbahnen mit Beginn der 

laufenden Fahrplanperiode (28. f1ai. 1972) waren 

anlaufbedingt. Insbesondere wirkte sich der Umstand, 

daß bei der Schweizerischen Reservierungsstelle· anfangs 

nur ein Buchungspult zur Verfügung stand, neg8":;iv P.us. 

Inzwischen 'wurde dort bereits ein zweites Buchungspult 

eingerichtet und ein drittes wird demnächst zum Einsatz 

gelangen. Dadurch ist bereits eine spürbare Erltspannung 

der Buchungsverhältnisse eingetreten. Es kann daher 

eine weitere, sehr weseiltliche Besserung in aller

nächster Zeit erwartet werden, obwohl die Schweizer 

Platzbuchungsanlage erst im Jahre 1974 eine entsprechend.e 

Verbindung mit der Frankfurter Anlage erhalten 'wird. 
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Zu den fragen 1) und 2) 

Die Österreichischen Bundesbahnen haben bei den 
Schweizerischen Bundesbahnen bereits schriftlich 
eine Vergrößerung der ihnen zustehenden Platz
kontingente für den kommenden Win'cerabschni tt 
sowie beim "Transalpin" den Entfall der Platz
kartenpflicht beantragt. Die Antwort ist noch 
ausständig. 

Sollten die Schweizerischen~undesbahnen dem von 
Vorarlberger und Tiroler Interessenten immer wieder 
geforderten Entfall der Platzkartenpflicht nich't 
zv.s-cimmel l , wird er auf jeden Fall für Reisen 
innerhalb Österre ichs wirksam irlerden. 

liien, am 9. August 1972 

Der Bundesminister: 
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